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4. bekräftigt außerdem die Verpflichtung, auf nationa-
ler wie globaler Ebene ein Umfeld zu schaffen, das der Ent-
wicklung und der Armutsbeseitigung förderlich ist, unter an-
derem durch gute Regierungsführung in jedem Land und gute
Ordnungspolitik auf internationaler Ebene, durch die Trans-
parenz der Finanz-, Währungs- und Handelssysteme und
durch die Verpflichtung auf ein offenes, faires, regelgestütz-
tes, berechenbares und nichtdiskriminierendes multilaterales
Handels- und Finanzsystem;

5. erkennt an, dass die Globalisierung zwar große
Chancen eröffnet, dass jedoch die mit ihr einhergehenden
Vorteile ebenso wie auch ihre Kosten sehr ungleich verteilt
sind, ein Aspekt des Prozesses, der sich auf den vollen Ge-
nuss aller Menschenrechte auswirkt, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern;

6. begrüßt den Bericht des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte über die Globalisie-
rung und ihre Auswirkungen auf den vollen Genuss der Men-
schenrechte305, der sich schwerpunktmäßig mit der Handelsli-
beralisierung im Bereich der Landwirtschaft und ihren Aus-
wirkungen auf die Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung, namentlich des Rechts auf Nahrung, befasst, und nimmt
Kenntnis von den darin enthaltenen Schlussfolgerungen und
Empfehlungen;

7. fordert die Mitgliedstaaten, die zuständigen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, die zwischen-
staatlichen Organisationen und die Zivilgesellschaft auf, zur
Steuerung der Globalisierung ein ausgewogenes und umwelt-
verträgliches Wirtschaftswachstum zu fördern, um die Armut
systematisch zu verringern und die internationalen Entwick-
lungsziele zu erreichen;

8. erkennt an, dass die Globalisierung nur dann alle
voll mit einschließen, ausgewogen sein, ein menschliches
Antlitz haben und so zum vollen Genuss aller Menschenrech-
te beitragen kann, wenn breit angelegte, dauerhafte Anstren-
gungen, namentlich Politiken und Maßnahmen auf globaler
Ebene, unternommen werden, um auf der Grundlage der gan-
zen Vielfalt unserer einen Menschheit eine gemeinsame Zu-
kunft zu schaffen;

9. unterstreicht, dass es dringend erforderlich ist, ein
ausgewogenes, transparentes und demokratisches internatio-
nales System zu schaffen, um die Mitwirkung der Entwick-
lungsländer an der weltwirtschaftlichen Entscheidungsfin-
dung und Normsetzung zu stärken und auszuweiten;

10. bekräftigt, dass die Globalisierung ein komplexer
Prozess eines Strukturwandels mit zahlreichen interdiszipli-
nären Aspekten ist, der sich auf den Genuss der bürgerlichen,
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte,
einschließlich des Rechts auf Entwicklung, auswirkt;

11. bekräftigt außerdem, dass die internationale Ge-
meinschaft danach streben soll, auf die aus der Globalisierung
erwachsenden Herausforderungen und Chancen in einer Wei-

se zu reagieren, die die Achtung der kulturellen Vielfalt aller
gewährleistet;

12. unterstreicht daher die Notwendigkeit, die Folgen
der Globalisierung für den vollen Genuss aller Menschen-
rechte weiter zu analysieren;

13. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs306 und ersucht diesen, weiter die Auffassungen der Mit-
gliedstaaten und der zuständigen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen einzuholen und der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen sachbezoge-
nen Bericht zu diesem Thema vorzulegen.

RESOLUTION 62/152

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.2, Ziff. 173)307.

62/152. Erklärung über das Recht und die Verpflichtung
von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der
Gesellschaft, die allgemein anerkannten Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und
zu schützen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/144 vom 9. Dezem-
ber 1998, mit der sie die in der Anlage zu der genannten Re-
solution enthaltene Erklärung über das Recht und die Ver-
pflichtung von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der
Gesellschaft, die allgemein anerkannten Menschenrechte und
Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen, im Konsens ver-
abschiedete, und erneut erklärend, wie wichtig die Erklärung
und ihre weite Verbreitung ist,

sowie unter Hinweis auf alle früheren Resolutionen zu
dieser Frage, insbesondere ihre Resolution 60/161 vom
16. Dezember 2005 und die Resolution 2005/67 der Men-
schenrechtskommission vom 20. April 2005308,

305 E/CN.4/2002/54.

306 A/62/222.
307 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Arme-
nien, Australien, Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Republik Kon-
go, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irak, Irland, Is-
land, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kap Verde, Kongo, Kroa-
tien, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mali, Ma-
rokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Neuseeland, Nie-
derlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Peru, Polen, Portu-
gal, Ruanda, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Thailand, Timor-Leste, Tsche-
chische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Ameri-
ka und Zypern.
308 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1 und 2),
Kap. II, Abschn. A.
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ferner unter Hinweis auf die Resolutionen 5/1 und 5/2 des
Menschenrechtsrats vom 18. Juni 2007309,

mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis nehmend, dass in vie-
len Ländern Personen und Organisationen, die sich für die
Förderung und Verteidigung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten einsetzen, auf Grund dieser Tätigkeiten häufig Dro-
hungen, Drangsalierungen und Unsicherheit ausgesetzt sind,
so auch durch Einschränkungen der Vereinigungsfreiheit
oder der freien Meinungsäußerung oder des Rechts, sich
friedlich zu versammeln, oder durch Missbrauch von Zivil-
oder Strafverfahren,

ernsthaft besorgt darüber, dass in einigen Fällen Gesetze
und sonstige Maßnahmen zum Schutz der nationalen Sicher-
heit und zur Bekämpfung des Terrorismus missbräuchlich ge-
gen Menschenrechtsverteidiger angewandt wurden bezie-
hungsweise dass sie deren Arbeit und Sicherheit in völker-
rechtswidriger Weise behindert haben,

sowie ernsthaft besorgt über die nach wie vor zahlreichen
Menschenrechtsverletzungen an Personen, die sich für die
Förderung und Verteidigung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten überall auf der Welt einsetzen, sowie darüber, dass
in vielen Ländern Drohungen, Angriffe und Einschüchte-
rungshandlungen gegen Menschenrechtsverteidiger nach wie
vor straflos bleiben und dass sich dies nachteilig auf ihre Ar-
beit und ihre Sicherheit auswirkt,

besorgt über die erhebliche Zahl an Mitteilungen an die
Sonderbeauftragte des Generalsekretärs über die Lage von
Menschenrechtsverteidigern, die zusammen mit den von ver-
schiedenen Mechanismen für besondere Verfahren vorgeleg-
ten Berichten nahe legen, dass Menschenrechtsverteidiger,
einschließlich der Frauen unter ihnen, ernsthaften Risiken
ausgesetzt sind,

unter Hervorhebung der wichtigen Rolle von Einzelper-
sonen, Organisationen der Zivilgesellschaft, einschließlich
nichtstaatlicher Organisationen, und Gruppen und Organen
der Gesellschaft, einschließlich unabhängiger nationaler In-
stitutionen, im Hinblick auf die Förderung und den Schutz al-
ler Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle, namentlich
bei der Bekämpfung der Straflosigkeit, der Förderung des Zu-
gangs zur Justiz und zu Informationen, der Partizipation der
Öffentlichkeit an Entscheidungsprozessen, der Förderung,
Stärkung und Erhaltung der Demokratie, der Bekämpfung der
Armut und der Förderung des Rechts auf Entwicklung, und
daran erinnernd, dass sie allesamt Rechte, Verantwortlichkei-
ten und Pflichten innerhalb und gegenüber der Gemeinschaft
haben,

in der Erkenntnis, dass Menschenrechtsverteidiger eine
maßgebliche Rolle dabei spielen können, Anstrengungen zur

Stärkung des Friedens und der Entwicklung durch Dialog,
Offenheit, Partizipation und Gerechtigkeit zu unterstützen,
namentlich indem sie die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte überwachen, darüber berichten und dazu beitra-
gen,

unter Hinweis darauf, dass gewisse Rechte im Einklang
mit Artikel 4 des Internationalen Paktes über bürgerliche und
politische Rechte310 als Rechte anerkannt werden, die unter
keinen Umständen außer Kraft gesetzt werden können, und
dass jede Außerkraftsetzung von anderen Bestimmungen des
Paktes in jedem Falle mit dem genannten Artikel im Einklang
stehen muss, sowie unter Betonung des Ausnahme- und
Übergangscharakters aller solcher Außerkraftsetzungen, auf
die der Menschenrechtsausschuss in seiner am 24. Juli 2001
verabschiedeten Allgemeinen Bemerkung 29 über Notstands-
situationen311 hingewiesen hat,

in Anerkennung der wichtigen Tätigkeit, die die Sonder-
beauftragte leistet, und zu einer verstärkten Zusammenarbeit
zwischen der Sonderbeauftragten und den anderen besonde-
ren Verfahren des Menschenrechtsrats sowie anderen zustän-
digen Organen, Büros, Hauptabteilungen und Sonderorgani-
sationen der Vereinten Nationen und ihrem Personal am
Amtssitz und auf Landesebene im Rahmen ihres Mandats an-
regend,

unter Begrüßung der regionalen Initiativen zur Förderung
und zum Schutz der Menschenrechte wie auch der Zusam-
menarbeit zwischen internationalen und regionalen Mecha-
nismen zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern und zu
weiteren Fortschritten in dieser Hinsicht anregend,

sowie unter Begrüßung der Schritte, die einige Staaten un-
ternommen haben, um nationale Politiken oder Rechtsvor-
schriften zum Schutz von Einzelpersonen, Gruppen und Or-
ganen der Gesellschaft, die sich für die Förderung und Vertei-
digung der Menschenrechte einsetzen, zu verabschieden,

daran erinnernd, dass die Staaten die Hauptverantwor-
tung für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte
tragen, erneut erklärend, dass die mit der Charta der Verein-
ten Nationen und anderen völkerrechtlichen Verpflichtungen
der Staaten auf dem Gebiet der Menschenrechte und Grund-
freiheiten übereinstimmenden innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften den rechtlichen Rahmen bilden, innerhalb dessen
die Menschenrechtsverteidiger ihre Tätigkeit ausüben, und
mit tiefer Besorgnis feststellend, dass die Aktivitäten man-
cher nichtstaatlicher Akteure die Sicherheit der Menschen-
rechtsverteidiger in erheblichem Maße bedrohen,

hervorhebend, dass es robuster und wirksamer Maßnah-
men zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern bedarf,

309 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second
Session, Supplement No. 53 (A/62/53), Kap. IV, Abschn. A.

310 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.
311 Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supple-
ment No. 40 (A/56/40), Vol. I, Anhang VI.
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1. fordert alle Staaten auf, für die Erklärung über das
Recht und die Verpflichtung von Einzelpersonen, Gruppen
und Organen der Gesellschaft, die allgemein anerkannten
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen312, einzutreten und sie in vollem Umfang zu verwirk-
lichen, namentlich indem sie gegebenenfalls konkrete Maß-
nahmen zu diesem Zweck ergreifen;

2. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für die Lage von
Menschenrechtsverteidigern313 und ihrem Beitrag zur wirksa-
men Förderung der Erklärung und zur Verbesserung des
Schutzes von Menschenrechtsverteidigern überall auf der
Welt;

3. verurteilt alle Menschenrechtsverletzungen an Per-
sonen, die sich für die Förderung und Verteidigung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten überall auf der Welt einset-
zen, und fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle geeigne-
ten, mit der Erklärung und allen weiteren einschlägigen
Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte im Einklang
stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um derartigen Men-
schenrechtsverletzungen ein Ende zu setzen;

4. fordert alle Staaten auf, alle erforderlichen Maßnah-
men zu ergreifen, um den Schutz der Menschenrechtsvertei-
diger sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene zu ge-
währleisten, einschließlich in Zeiten bewaffneter Konflikte
und der Friedenskonsolidierung;

5. fordert alle Staaten außerdem auf, das Recht der
freien Meinungsäußerung und die Vereinigungsfreiheit von
Menschenrechtsverteidigern zu gewährleisten, zu schützen
und zu achten und dort, wo Registrierungspflicht besteht, ihre
Registrierung zu erleichtern, namentlich durch die Festlegung
wirksamer und transparenter Kriterien und nichtdiskriminie-
render, zügiger und kostengünstiger Verfahren im Rahmen
ihres innerstaatlichen Rechts;

6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, dafür Sorge
zu tragen, dass alle ihre Maßnahmen zur Bekämpfung des
Terrorismus und zur Wahrung der nationalen Sicherheit ihren
völkerrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere aus dem
Völkerrecht auf dem Gebiet der Menschenrechte, entspre-
chen und weder die Arbeit der Einzelpersonen, Gruppen und
Organe der Gesellschaft, die sich für die Förderung und Ver-
teidigung der Menschenrechte einsetzen, behindern noch ihre
Sicherheit beeinträchtigen;

7. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Frage der Straflo-
sigkeit für Angriffe, Drohungen und Einschüchterungshand-
lungen, einschließlich Fällen von geschlechtsspezifischer Ge-
walt, gegen Menschenrechtsverteidiger und ihre Angehörigen
anzugehen, namentlich indem sie dafür sorgen, dass Be-
schwerden von Menschenrechtsverteidigern umgehend unter-

sucht werden und dass ihnen auf transparente, unabhängige
und rechenschaftspflichtige Weise nachgegangen wird;

8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit der Son-
derbeauftragten bei der Wahrnehmung ihres Mandats zusam-
menzuarbeiten und sie dabei zu unterstützen, rechtzeitig alle
Informationen vorzulegen und die ihnen von der Sonderbe-
auftragten übermittelten Mitteilungen ohne unangemessene
Verzögerung zu beantworten;

9. fordert die Staaten auf, ernsthaft in Erwägung zu
ziehen, den Anträgen der Sonderbeauftragten auf Besuch ih-
res Landes zu entsprechen, und fordert sie nachdrücklich auf,
mit der Sonderbeauftragten im Hinblick auf die Weiterverfol-
gung und Umsetzung ihrer Empfehlungen in einen konstruk-
tiven Dialog einzutreten, um ihr die noch wirksamere Erfül-
lung ihres Mandats zu ermöglichen;

10. bittet die Staaten, die Erklärung in die Landesspra-
chen übersetzen zu lassen und Maßnahmen zu ihrer besseren
Verbreitung zu treffen;

11. legt den Staaten nahe, die Erklärung besser bekannt
zu machen und eine entsprechende Schulung zu fördern, um
Amtsträger, Organisationen, Behörden und Justiz zur Einhal-
tung der Bestimmungen der Erklärung zu befähigen und da-
durch ein besseres Verständnis und mehr Achtung für die
Einzelpersonen, Gruppen und Organe der Gesellschaft, die
sich für die Förderung und Verteidigung der Menschenrechte
einsetzen, zu bewirken;

12. ermutigt die zuständigen Organe der Vereinten Na-
tionen, einschließlich auf Landesebene, im Rahmen ihres je-
weiligen Mandats und in Zusammenarbeit mit den Staaten die
Erklärung und die Berichte der Sonderbeauftragten gebüh-
rend zu berücksichtigen, und ersucht in diesem Zusammen-
hang das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, die Aufmerksamkeit aller zuständi-
gen Organe der Vereinten Nationen, so auch auf Landesebe-
ne, auf die Berichte der Sonderbeauftragten zu lenken;

13. ersucht das Amt des Hohen Kommissars sowie die
anderen zuständigen Organe, Büros, Hauptabteilungen und
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, im Rahmen
ihres jeweiligen Mandats zu prüfen, wie sie die Staaten dabei
unterstützen können, die Rolle der Menschenrechtsverteidi-
ger und ihre Sicherheit zu stärken, einschließlich in Situatio-
nen bewaffneter Konflikte und bei der Friedenskonsolidie-
rung;

14. ersucht den Generalsekretär, die Sonderbeauftragte
mit dem Personal sowie mit den Sach- und Finanzmitteln aus-
zustatten, die sie benötigt, um ihr Mandat weiterhin wirksam
wahrnehmen zu können, so auch durch Besuche der betref-
fenden Länder;

15. ersucht alle zuständigen Einrichtungen und Organi-
sationen der Vereinten Nationen, im Rahmen ihres Mandats
der Sonderbeauftragten bei der Durchführung ihres Tätig-
keitsprogramms jede erdenkliche Hilfe und Unterstützung zu
gewähren;

312 Resolution 53/144, Anlage.
313 Siehe A/62/225.
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16. ersucht die Sonderbeauftragte, der Generalver-
sammlung und dem Menschenrechtsrat auch künftig im Ein-
klang mit ihrem Mandat jährlich über ihre Tätigkeit Bericht
zu erstatten;

17. beschließt, diese Frage auf ihrer vierundsechzigsten
Tagung unter dem Punkt „Förderung und Schutz der Men-
schenrechte“ zu behandeln.

RESOLUTION 62/153

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.2, Ziff. 173)314.

62/153. Schutz und Hilfe für Binnenvertriebene

Die Generalversammlung,

zutiefst beunruhigt über die bestürzend hohe Zahl der
Menschen auf der ganzen Welt, die unter anderem auf Grund
von bewaffneten Konflikten, Menschenrechtsverletzungen
sowie Natur- und von Menschen verursachten Katastrophen
zu Binnenvertriebenen werden und denen in nur unzureichen-
dem Maße Schutz und Hilfe zuteil wird, sowie im Bewusst-
sein der ernsten Herausforderungen, die der internationalen
Gemeinschaft daraus erwachsen,

in der Erkenntnis, dass Naturkatastrophen eine Ursache
von Vertreibung sind und dass die Folgen von Naturgefahren
verhütet oder erheblich gemildert werden können, wenn Stra-
tegien zur Verringerung des Katastrophenrisikos in nationale
Entwicklungspolitiken und -programme integriert werden,

im Bewusstsein der Menschenrechtsdimension und der
humanitären Dimension des Problems der Binnenvertriebe-
nen, namentlich in Situationen lang anhaltender Vertreibung,
sowie der Verantwortung der Staaten und der internationalen
Gemeinschaft für die weitere Verstärkung des Schutzes und
der Hilfe für diese Personen,

betonend, dass die Staaten die Hauptverantwortung dafür
tragen, dass Binnenvertriebene in ihrem Hoheitsgebiet Schutz
und Hilfe erhalten und dass die tieferen Ursachen des Vertrei-
bungsproblems in angemessener Zusammenarbeit mit der in-
ternationalen Gemeinschaft behoben werden,

im Hinblick auf die zunehmende Sensibilisierung der in-
ternationalen Gemeinschaft für die Frage der Binnenvertrie-
benen in der ganzen Welt und die dringende Notwendigkeit,
die tieferen Ursachen ihrer Vertreibung anzugehen und dau-
erhafte Lösungen zu finden, darunter namentlich die freiwil-
lige Rückkehr in Sicherheit und Würde oder die Integration
vor Ort,

unter Hinweis auf die einschlägigen internationalen Men-
schenrechtsnormen sowie die Normen des humanitären Völ-
kerrechts und des Flüchtlingsvölkerrechts und anerkennend,
dass der Schutz von Binnenvertriebenen durch die Festle-
gung, Bekräftigung und Konsolidierung konkreter Schutznor-
men gestärkt wurde, insbesondere durch die Leitlinien betref-
fend Binnenvertreibungen315, 

unter Begrüßung der zunehmenden Verbreitung, Förde-
rung und Anwendung der Leitlinien bei der Auseinanderset-
zung mit Situationen der Binnenvertreibung,

Kenntnis nehmend von der Resolution 2005/46 der Men-
schenrechtskommission vom 19. April 2005316 sowie unter
Hinweis auf die Erklärung und das Aktionsprogramm von
Wien, die am 25. Juni 1993 auf der Weltkonferenz über Men-
schenrechte verabschiedet wurden317 und in denen auf die
Notwendigkeit der Entwicklung globaler Strategien zur Aus-
einandersetzung mit dem Problem der Binnenvertreibung
hingewiesen wurde,

unter Missbilligung der Praktiken der Zwangsvertreibung
und deren negativer Auswirkungen auf den Genuss der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten durch große Bevölkerungs-
gruppen und unter Hinweis auf die einschlägigen Bestim-
mungen des Römischen Statuts des Internationalen Strafge-
richtshofs, die die Vertreibung oder zwangsweise Überfüh-
rung der Bevölkerung als Verbrechen gegen die Menschlich-
keit und die rechtswidrige Vertreibung oder Überführung der
Zivilbevölkerung sowie die Anordnung der Verlegung der Zi-
vilbevölkerung als Kriegsverbrechen definieren318,

die Zusammenarbeit begrüßend, die zwischen dem Be-
auftragten des Generalsekretärs für die Menschenrechte Bin-
nenvertriebener und den Vereinten Nationen sowie anderen
internationalen und regionalen Organisationen hergestellt
wurde, und zur weiteren Verstärkung dieser Zusammenarbeit
ermutigend, mit dem Ziel, bessere Schutz-, Hilfe- und Ent-
wicklungsstrategien zu Gunsten von Binnenvertriebenen zu
fördern,

in dankbarer Anerkennung des wichtigen und unabhängi-
gen Beitrags der Internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Bewegung und anderer humanitärer Organisationen

314 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Angola, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Bulgarien, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demo-
kratische Republik Kongo, Deutschland, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich,
Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island, Italien,
Japan, Kanada, Kap Verde, Kongo, Kroatien, Lettland, Liberia, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Moldau, Monaco, Montenegro, Niederlande, Nigeria, Nor-
wegen, Österreich, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien,
San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Thailand, Timor-Leste, Tschechische Republik, Tür-
kei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland und Zypern.

315 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang.
316 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1 und 2),
Kap. II, Abschn. A.
317 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
318 Art. 7 Ziff. 1 d) und 2 d) und Art. 8 Ziff. 2 a) vii) und 2 e) viii) (siehe
United Nations, Treaty Series, Vol. 2187, Nr. 38544. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 2000 II S. 1394; LGBl. 2002 Nr. 90;
öBGBl. III Nr. 180/2002; AS 2002 3743.).




